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A. Staatskanzlei

Verleihung der Niedersächsischen Landesmedaille

Bek. d. StK v. 18. 6. 2007 — 204-11211/2 —

Herr Ministerpräsident Wulff hat Frau Professorin Dr. phil.
Dr. h. c. mult. Rita Süssmuth am 29. 5. 2007 die Niedersäch-
sische Landesmedaille verliehen.

— Nds. MBl. Nr. 25/2007 S. 513

B. Ministerium für Inneres und Sport

Anerkennung der Bürgerstiftung Nordenham

Bek. d. MI v. 19. 6. 2007
— RV OL 2.03-11741-11 (010) —

Mit Schreiben vom 18. 6. 2007 hat das MI, Regierungs-
vertretung Oldenburg, als zuständige Stiftungsbehörde gemäß

§ 3 des Niedersächsischen Stiftungsgesetzes vom 24. 7. 1968
(Nds. GVBl. S. 119), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. 11.
2004 (Nds. GVBl. S. 514), aufgrund des Stiftungsgeschäfts mit
Satzung vom 7. 6. 2007 die Bürgerstiftung Nordenham mit
Sitz in der Stadt Nordenham gemäß § 80 BGB als rechtsfähig
anerkannt.

Zweck der Stiftung ist das Vorhalten und die Unterhaltung
des „Bürgerhauses Nordenham“, belegen in Nordenham, Vik-
toriastraße 20, für gemeinnützige Zwecke innerhalb des Stadt-
gebiets Nordenham. Der Stiftungszweck wird insbesondere
verwirklicht durch die Unterhaltung des „Arbeitslosenzent-
rums Nordenham e. V.“, die Einrichtung und den Betrieb der
„Nordenhamer Tafel“ sowie ähnlicher sozialer Einrichtungen
und deren Förderung, beispielsweise einer Fahrradwerkstatt
bzw. die Förderung weiterer sozialer Bedürfnisse im Rahmen
gemeinnütziger Tätigkeiten.

Die Anschrift der Stiftung lautet:

Bürgerstiftung Nordenham
Magdalenenstraße 26
26954 Nordenham.

— Nds. MBl. Nr. 25/2007 S. 513
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C. Finanzministerium

Beihilfevorschriften;
Ausschluss von Lifestyle-Arzneimitteln

RdErl. d. MF v. 19. 6. 2007 — 26-08 06/1-2 —

— VORIS 20444 —

Bezug: RdErl. v. 14. 9. 2004 (Nds. MBl. S. 614), zuletzt geändert durch
RdErl. v. 18. 4. 2007 (Nds. MBl. S. 355)
— VORIS 20444 —

Die Tabelle der Anlage des Bezugserlasses wird wie folgt
geändert:
Nach der Indikation „Verbesserung des Aussehens“ wird die
Indikation „Steigerung des sexuellen Verlangens“ mit dem
Wirkstoff „G 03 BA 03 Testosteron“ und dem Fertigarznei-
mittel „Intrinsa“ angefügt.

An die 
Dienststellen der Landesverwaltung
Nachrichtlich:
An die
Region Hannover, Gemeinden, Landkreise und der Aufsicht des Landes
unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffent-
lichen Rechts

— Nds. MBl. Nr. 25/2007 S. 514

D. Ministerium für Soziales, Frauen, Familie 
und Gesundheit

Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen;
DIN 4213 

„Anwendung von vorgefertigten bewehrten Bauteilen
aus haufwerksporigem Leichtbeton in Bauwerken“

Bek. d. MS v. 7. 6. 2007 — 503.2-24 012/0-1 —

— VORIS 21072 —

Bezug: a) Bek. v. 7. 3. 1985 (Nds. MBl. S. 325)
— VORIS 21072 02 00 30 049 —

b) Bek. v. 24. 6. 1988 (Nds. MBl. S. 700)
— VORIS 21072 02 00 30 080 —

1. Aufgrund des § 96 Abs. 1 NBauO i. d. F. vom 10. 2. 2003
(Nds. GVBl. S. 89), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 14. 11. 2006 (Nds. GVBl. S. 530), wird die als Anlage 1
abgedruckte technische Regel
DIN 4213: „Anwendung von vorgefertigten bewehrten Bautei-
len aus haufwerksporigem Leichtbeton in Bauwerken“, Aus-
gabe Juli 2003,
als Technische Baubestimmung bekannt gemacht. 
2. Bei Anwendung der DIN 4213: 2003-07 ist Folgendes zu
beachten:
2.1 Bauprodukte nach DIN EN 1520: 2003-07 dürfen nur für

nicht tragende oder untergeordnete Bauteile ohne Bedeu-
tung für die Bauwerkstragfähigkeit verwendet werden. Für
die Bemessung tragender Bauteile nach Bauregelliste A
Teil 1, Lfd. Nr. 1.6.25, gelten die „Technischen Regeln für
vorgefertigte bewehrte tragende Bauteile aus haufwerks-
porigem Leichtbeton, Fassung Dezember 2004“ der An-
lage 2.

2.2 Zu Abschnitt 4.3:
DIN EN 206-1 entfällt.

2.3 Zu Abschnitt 8.1:

— Gleichung (11) wird wie folgt ersetzt:

NRd = fck Aco /Oc .

Dabei ist:

Aco die Belastungsfläche.

— Gleichung (12) entfällt.

— Absatz (2) wird wie folgt ersetzt:

(2) Die im Lasteinleitungsbereich entstehenden Quer-
zugkräfte sind durch Bewehrung aufzunehmen.

2.4 Zu den Abschnitten 8.2.1 bis 8.2.3:

Die Verwendbarkeit von einbetonierten Verbindungs- und
Verankerungsmitteln unter Berücksichtigung der örtlichen
Lasteinleitung ist nachzuweisen, z. B. durch eine allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung.

2.5 Anhang A, Bild A.1:

In der Legende ist bei 7 LAC-Beton zu streichen. Stützen
aus LAC-Beton dürfen nicht für die Aussteifung eines
Systems herangezogen werden.

3. Bezüglich der in diesen technischen Baubestimmungen
genannten Normen, anderen Unterlagen und technischen An-
forderungen, die sich auf Produkte bzw. Prüfverfahren bezie-
hen, gilt, dass auch Produkte bzw. Prüfverfahren angewandt
werden dürfen, die Normen oder sonstigen Bestimmungen
und/oder technischen Vorschriften anderer Vertragsstaaten des
Abkommens vom 2. 5. 1992 über den Europäischen Wirt-
schaftsraum und der Türkei entsprechen, sofern das gefor-
derte Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und
Gebrauchstauglichkeit gleichermaßen dauerhaft erreicht wird.

Sofern für ein Produkt ein Übereinstimmungsnachweis oder
der Nachweis der Verwendbarkeit, z. B. durch eine allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung oder ein allgemeines bauaufsicht-
liches Prüfzeugnis, vorgesehen ist, kann von einer Gleichwer-
tigkeit nur ausgegangen werden, wenn für das Produkt der
entsprechende Nachweis der Verwendbarkeit und/oder der
Übereinstimmungsnachweis vorliegt und das Produkt ein Über-
einstimmungszeichen trägt.

4. Prüfungen, Überwachungen und Zertifizierungen, die von
Stellen anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum und der Türkei erbracht wer-
den, sind ebenfalls anzuerkennen, sofern die Stellen aufgrund
ihrer Qualifikation, Integrität, Unparteilichkeit und techni-
schen Ausstattung Gewähr dafür bieten, die Prüfung, Über-
wachung bzw. Zertifizierung gleichermaßen sachgerecht und
aussagekräftig durchzuführen. Diese Voraussetzungen gelten
insbesondere als erfüllt, wenn die Stellen nach Artikel 16 der
Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. 12. 1988 zur An-
gleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mit-
gliedsstaaten über Bauprodukte (ABl. EG Nr. L 40 S. 12) für
diesen Zweck zugelassen worden sind.

5. Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 22. 6. 1998 über ein
Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und tech-
nischen Vorschriften (ABl. EG Nr. L 204 S. 37), geändert
durch die Richtlinie 98/48 EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 20. 7. 1998 (ABl. EG Nr. L 217 S. 18), sind
beachtet worden.

6. Die Verwendung des Satzbildes dieser Norm beruht auf
dem Vertrag der Länder mit dem Deutschen Institut für Nor-
mung e. V. und der Zustimmung des Beuth-Verlags. Eine Ver-
wendung des Satzbildes durch andere ist nicht gestattet.

7. Die Bezugsbekanntmachungen werden aufgehoben.

— Nds. MBl. Nr. 25/2007 S. 514
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Technische Regeln für vorgefertigte bewehrte tragende Bauteile aus 
haufwerksporigem Leichtbeton 

Fassung Dezember 2004 

Diese Technische Regeln gelten für vorgefertigte bewehrte tragende Bauteile aus haufwerksporigem 
Leichtbeton nach DIN EN 1520:2003-07. 
Bezugnehmend auf die Abschnitte von DIN EN 1520 werden sicherheitsrelevante Korrekturen und 
Ergänzungen bezüglich der Bemessung und konstruktiven Durchbildung der Bauteile angegeben. 
Redaktionelle Änderungen zu DIN EN 1520 sind nur soweit erforderlich berücksichtigt. 

Bei Anwendung der technischen Regeln von DIN EN 1520:2003-07 ist für die Bemessung und 
Konstruktion tragender Bauteile sowie deren Verwendung Folgendes zu beachten: 

1 zu Abschnitt 3.1.2 
Erläuterung: 
Die Definition von haufwerksporigem Leichtbeton nach Abschnitt 3.1.2 schließt den Leichtbeton 
mit porosiertem Zementstein nicht ein (siehe DIBt Mitteilungen Heft 1, 2005). 

2 zu Abschnitt 4.1.1 
prEN 13055-1:1997 ist durch DIN EN 13055-1:2002-08 und EN 206-1:2000 durch 
DIN EN 206-1:2001-07 zu ersetzen.  

3 zu Abschnitt 4.2.1 
Der 2. Satz wird wie folgt ersetzt: 
Der Betonstahl muss DIN 488 oder allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen entsprechen. 
Für die Stahlsorte S235 JRG2 gilt DIN EN 10025. 

4 zu Abschnitt 4.2.2 
Der gesamte Abschnitt ist zu streichen. 

5 zu Abschnitt 4.3.3.1 und Abschnitt 4.3.3.3 
Es sind ausschließlich die deklarierten Festigkeitsklassen nach Tabelle 7 zu verwenden. 
Abschnitt 4.3.3.3 entfällt. 

6 Abschnitt 4.3.4 
In Gleichung (2a) wird “ρ > 1400 kg/m³“ ersetzt durch “ρ in kg/m³ für alle Rohdichteklassen“. 
Gleichung (2b) entfällt.  

7 zu Abschnitt 4.3.6 
In Gleichung (4a) wird “ρ > 1400 kg/m³“ ersetzt durch “ρ in kg/m³ für alle Rohdichteklassen“. 
Gleichung (4b) entfällt.  

8 zu Abschnitt 4.3.9 
In Gleichung (5) wird “ 0sε “ ersetzt durch “ ∞εcs “ und  

“ 0sε  der Grundwert des Trocknungsschwindens von Normalbeton nach Tabelle 8, in 

Millimeter je Meter“  
wird ersetzt durch 
“ ∞εcs   Schwinddehnung des Betons nach DIN 1045-1:2001-07, Gleichung (61)“. 

Tabelle 8 entfällt. 

9 zu Abschnitt 4.3.11.8 
Im gesamten Abschnitt ist die Bezeichnung ”Bemessungswert“ durch ”deklarierten Wert” zu 
ersetzen. 

Anlage 2
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10 zu Abschnitt 5.1.3.2 
Der 2. Satz wird wie folgt ersetzt: 
Die Bauteile sind nach EN 13501-2:2003 zu klassifizieren. 
Die Anmerkung wird wie folgt ersetzt: 
Die Prüfverfahren für die verschiedenen Bauteilarten sind in EN 13501-2 festgelegt. 

11 zu Abschnitt 5.4.2 
Verankerung:
Die Verankerung nach Abschnitt a) gilt nur für Dach- und Deckenplatten. Tabelle 16 ist wie folgt 
zu ersetzen:  

Charakteristische 
Druckfestigkeit fck des LAC 

MPa 

Höchstzulässiger 
Stabdurchmesser s

mm

Höchstzulässiger 
Bewehrungsquerschnitt As

mm²/m
2 8 453 
4 10 785 
6 10 943 
8 12 1357 
 10 14 1847 

In Bild 3 ist die Betondeckung der Bewehrung zur Stirnseite des Bauteils wie folgt zu ersetzen: 
 15. 

Die Verankerung nach Abschnitt b) gilt für Dach- und Deckenplatten. Grundsätzlich ist die 
Tragfähigkeit der Schweißverbindung im Verankerungsbereich wie folgt nachzuweisen: 
Nachweis der Schweißknoten:
Das 5% Quantil der Grundgesamtheit der nach DIN EN 1737 ermittelten Bruchscherkraft S 
muss mindestens folgende Werte erreichen: 

y1s fA35,0S =   für BSt 500  

y1s fA50,0S =   für S 235 JRG 2 

Dabei ist: 
As1 die Querschnittsfläche des dickeren Stabstahls eines Schweißknotens 
fy  die Streckgrenze des Stahls nach DIN 488 bzw. DIN EN 10025 
Bei Verwendung von nichtrostenden Stählen sind die geltenden Technischen 
Baubestimmungen zu berücksichtigen. 
Der untere Grenzwert der ermittelten Bruchscherkraft S darf 95% des 5-% Quantils nicht 
unterschreiten. 
Nachweis der Tragfähigkeit der Schweißknoten:

ltcdsbtd /fA16SF φφ≤=
Dabei ist: 
Fbtd die Tragfähigkeit der Verankerung eines angeschweißten Querstabes 
S Bruchscherkraft des Schweißknotens 
As Querschnittsfläche des zu verankernden Stabes 

tφ  Nenndurchmesser des Querstabs: tφ  8*) mm 

lφ  Nenndurchmesser des zu verankernden Stabs: lφ  8*) mm 

fcd Bemessungswert der Betonfestigkeit  
*)

Abweichend von den Festlegungen des EC 2 (prEN 1992-1-1:2003) werden hier die Nenndurchmesser des 
Querstabes und des zu verankernden Stabes auf  8 mm begrenzt, da in DIN EN 1520, Abschnitt b der größte zu 
verankernde Stabdurchmesser mit 8 mm festgelegt ist. 

Die Abschnitte c) und d) entfallen. 

Für Balken wird folgender Absatz ergänzt:  
c) Die Verankerung der Biegebewehrung in Balken darf als Bestandteil von Schubleitern nach 
DIN 1045-1 mit mindestens zwei angeschweißten Querstäben im Auflagerbereich mit einer 
Verankerungslänge lb  30ds ausgeführt werden, wobei die Verankerungselemente möglichst 
gleichmäßig über die Auflagertiefe anzuordnen sind. Für die Herstellung der Schubleiter sind 
DIN 488, Teile 1 bis 7 und DIN 1045-1:2001-07, Bild 56 c) und d) zu beachten. Alternativ dazu 
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darf als Biegezugbewehrung gerippter Stabstahl mit einer geraden Vorlänge von lb = 30ds über 
dem Auflager und zusätzlichem Endhaken angeordnet werden. In diesem Bereich ist der 
Stabstahl durch mindestens zwei Bügel zu umschnüren, wobei der Durchmesser der 
Bügelbewehrung mindestens 0,4ds betragen muss. In beiden Fällen sind die Stäbe allseits 
mindestens 10 mm dick mit Beton einer Trockenrohdichte von mindestens 1200 kg/m³ zu 
ummanteln.  
Bild 4 entfällt. 

Mindestauflagertiefen:
Der Absatz unter Bild 4 bezüglich der Mindestwerte der wirksamen Auflagertiefen wird wie folgt 
ersetzt: 
Die Mindestauflagertiefen für Dach- und Deckenbauteile ohne Querkraftbewehrung betragen 
mindestens 1/80 der Stützweite oder bei Auflagerung auf 
a) Mauerwerk, Ortbeton oder Vollholz 70 mm

b) Trägern aus Stahl oder Brettschichtholz, Stahlbetonfertigteile 50 mm

c) Trägern aus Stahl, wenn die Stützweite der Platten nicht größer als 2,5 m 
ist, die Träger beidseitig etwa gleichmäßig belastet werden und weder 
seitlich ausweichen noch sich verdrehen können 

30 mm

Der größere Wert ist maßgebend.  

Die Mindestauflagertiefen für Balken richten sich nach DAfStb-Heft 525, Erläuterungen zum 
Abschnitt 13.8.4, unter Berücksichtigung von DIN 1045-1, 13.8.1.  

Platten mit hohlem Kern:
Im dritten Absatz auf Seite 33 wird der letzte Satz wie folgt ersetzt: 
Bei Platten mit hohlem Kern sind die Längsstäbe im Stegbereich anzuordnen und nicht 
unterhalb der Hohlräume, sofern kein Nachweis für den plattenartigen Anschluss des Zuggurts 
an den Steg geführt wird und eine Querbewehrung angeordnet wird.  

Bewehrungsregeln für die Querkraftbewehrung:
Der folgende Absatz wird ergänzt: 
Für den rechnerischen Nachweis der Querkrafttragfähigkeit nach Gleichung (A.4b) dieser 
Technischen Regeln sind ausschließlich Schubleitern gemäß DIN 1045-1, Bild 56 c) und d) 
anzuordnen. Für ihre Verankerung gilt sinngemäß DIN 1045-1, Abschnitt 12.7(2). Die seitliche 
Betondeckung der Schubleitern muss mindestens 3ds und mindestens 50 mm betragen, bei 
geringeren Betondeckungen ist die ausreichende Sicherheit gegenüber Abplatzen durch 
Versuche nachzuweisen. 
Der Mindestschubbewehrungsgrad ergibt sich aus folgender Gleichung: 
Asw / s = ρ min bw

mit:    ρ min [‰] = 0,51 für fck  12 MPa 

   = 0,60 für fck = 15 MPa 
   = 0,70 für fck = 20 MPa 
   = 0,83 für fck = 25 Mpa 
  Die angegebenen Werte gelten für Vollquerschnitte 
Asw  Querschnittsfläche eines Elements der Querkraftbewehrung 
s  Abstand der Elemente der Querkraftbewehrung 
bw Stegbreite 
Der Längs- und Querabstand darf die Werte nach DIN 1045-1, Tabelle 31 nicht überschreiten, 
dabei ist VRd,max durch VRsy nach Gleichung (A.4b) dieser Technischen Regeln zu ersetzen. 

12 zu Abschnitt 5.5.2 
Folgender Absatz ist zu ergänzen:  
Ausfachende Wandtafeln, die nur ihr Eigengewicht abtragen und durch Wind belastet sind, 
dürfen als Hohlplatten mit beidseitiger Bewehrung ausgeführt werden. Ihre Dicke h muss 
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mindestens 120 mm, die Breite b mindestens 500 mm betragen mit den 
Abmessungsbedingungen analog Abschnitt 5.4.1, Abschnitt 2 sowie Bild 2b.  

13 zu Abschnitt 5.5.3 
Die Bewehrung gilt als ausreichend verankert, wenn sie Absatz 5.4.2a) oder b) entspricht. 

14 zu Abschnitt 5.6.3 
Die Bedingung S = lo/iw  121 wird wie folgt ersetzt: 
S = lo/iw  85

Bild 5 wird wie folgt ersetzt: 

15 zu Abschnitt 5.6.4 
Die Bewehrung gilt als ausreichend verankert, wenn sie Absatz 5.4.2a) oder b) entspricht. 

16 zu Abschnitt 5.8.3.2 
Der 2. Spiegelstrich des 2. Absatzes wird wie folgt ergänzt: 
Für die Anwendung von verzinktem Bewehrungsstahl sind folgende Festlegungen zu beachten: 
- Die Anwendung ist auf Bauteile mit Rohdichteklassen  0,8 beschränkt. 
- Die Mindestbetondeckung der Bewehrung beträgt 3 cm. 
- Die Schichtdicke der Verzinkung muss 100 bis 200 μm betragen. 
- Die Feuerverzinkung darf nur in Zinkbädern mit 440 bis 460 °C ausgeführt werden. 
- Der Nachweis des Korrosionsverhaltens nach DIN EN 990 ist für feuerverzinkte Überzüge 

nicht möglich. 

 Für die Anwendung verzinkter Bewehrung in Außenbauteilen sind zusätzlich folgende 
Festlegungen einzuhalten: 

a) folgende Umgebungsbedingungen nach DIN 1045-1:2001-07 sind einzuhalten: 
Expositionsklasse 
nach
DIN 1045-1:2001-07; 
Tabelle 3 

Einschränkungen 
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XC1 und XC3 ohne Einschränkungen 
XC4 nicht für Bauteile in Wasserwechselzonen geeignet 
XD1  ohne Einschränkungen 
XS1 nur für Bauteile mit einem Abstand  100 m von der 

Küstenlinie  
b) Die Elemente sind auf der Außenseite mit einem wasserabweisenden 

(w  0,5 kg/m2h0,5), wasserdampfdurchlässigen (sd  2 m) mineralischen Putz nach 
DIN 18550, Teile 1 bis 3 von mindestens 1 cm Dicke zu schützen, soweit nicht durch 
andere Maßnahmen die Wasseraufnahme durch die Oberfläche verhindert wird. Es 
sind die Regelungen zum Schlagregenschutz von Wänden gemäß DIN 4108:2001-07 
zu beachten. Dacheindeckungen sind im Hinblick auf den Regenschutz nach den 
anerkannten Regeln der Technik auszuführen. Die Tauwasserbildung im Element ist 
auszuschließen. Die Stirnseiten der Wandplatten sind schalungsrau zu belassen, so 
dass ausfallendes Wasser im Inneren der Bauteilfugen über das angrenzende 
wasserdampfdiffusionsoffene System abgeleitet werden kann. 

c) Die nach außen gerichteten Fugen sind dauerhaft gegen das Eindringen von 
atmosphärischen Wässern zu verschließen. Die Dichtheit der Fuge und das 
Fugenmaterial sind über die gesamte Lebensdauer des Bauwerks zu überprüfen und 
zu warten.  

17 zu Abschnitt 5.8.3.3 
Bis auf den ersten Satz entfällt der gesamte Abschnitt einschließlich Tabelle 17. Der folgende 
Satz wird angefügt: 
Die Ermittlung der Mindestbetondeckung muss nach DIN 1045-1:2001-07, Abschnitt 6.3(3) und 
(6) erfolgen. 

18 zu Abschnitt 8.1 
Im Beispiel 2 ist ’Gebrauchslast 10 kN/m’ zu streichen. 

19 zu Abschnitt A.1 
Folgender Absatz ist zu ergänzen: 
(10)P Für technische Dokumentationen gilt DIN EN 13369:2004-09, Anhang M. 

20 zu Abschnitt A.3.1  
zu c) Der zweite Satz ist zu streichen.  
Folgender Absatz wird angefügt: 

k) Da der Elastizitätsmodul für LAC nach Gleichung (3) von DIN EN 1520 unterschätzt wird, ist 
beim Zusammenwirken von Bauteilen aus LAC und Normalbeton Folgendes zu beachten:  

Wird der Elastizitätsmodul für die Bemessung der LAC-Bauteile nach Gleichung (3) von 
DIN EN 1520 abgeschätzt, so ist dieser für die Ermittlung der Schnittkraftanteile für die 
LAC-Bauteile zu verdoppeln. Für die Bemessung der LAC-Bauteile darf diese Erhöhung nicht 
berücksichtigt werden. 

21 zu Abschnitt A.3.3 
Der angegebene Zahlenwert des Elastizitätsmoduls Es = 2 x 105 MPa ist in den Erläuterungen 
und im Diagramm zu streichen. Die Spannungs-Dehnungs-Diagramme der entsprechenden 
Bewehrungsstähle sind maßgebend. 

22 zu Abschnitt A.4.1 
Abschnitt (2)P wird wie folgt ersetzt: 
(2)P Der Bemessungsschnitt ist in einer Entfernung von d/2 vom Auflagerrand anzusetzen. 
Eine Abminderung auflagernaher Einzellasten darf nicht vorgenommen werden. 
Der Bemessungswert der aufnehmbaren Querkraft ergibt sich wie folgt: 
für Bauteile ohne rechnerisch erforderliche Querkraftbewehrung:

VRd3 = VRd,ct           (A.4a) 
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69700.05 - 7 -

mit: 

dbfV wcklctRd

3/1

1, )100(085,0 ρηκ=

Dabei ist: 

2200/60,040,01 ρ+=η ρ  in kg/m³

0,2
d

200
1 ≤+=κ  

02,0
db

A

w

sl
l ≤=ρ  Längsbewehrungsgrad 

Asl die Fläche der Zugbewehrung in cm2

fck der charakteristische Wert der Betondruckfestigkeit nach Tabelle 7 in N/mm2

bw die kleinste Querschnittsbreite innerhalb der Zugzone des Querschnitts in mm 
d  die statische Nutzhöhe der Biegebewehrung in mm 

für Bauteile mit rechnerischer Querkraftbewehrung:

VRd3 = VRsy           (A.4b) 

mit: 

θ= cotzf)s/A(V ywdwswRsy

Dabei ist: 
Asw Querschnittsfläche der Querkraftbewehrung 
sw  Abstand der Querkraftbewehrung in Richtung der Bauteilachse 

34515,1/ff ykywd ≤=  MPa 

d9,0z =  < hw

hw  Höhe der Schubbewehrung 
cot θ = 1,2 für reine Biegung und Biegung mit Längsdruck 
cot θ = 1,0 für Biegung mit Längszug  
Die konstruktiven Bewehrungsregeln für die Querkraftbewehrung sind nach lfd. Nr. 10 dieser 
Technischen Regeln zu beachten. 

In Absatz (3) sind die Gleichungen (A.5), (A.6), (A.9) und (A.10) zu streichen. Die Gleichungen 
(A.7) und (A.8) sind für die Gleichung (A.12) maßgebend. 

23 zu Abschnitt A.4.2 
Gleichung (A.12) ist wie folgt zu ersetzen: 

5,1/xbV wRdRd τ= .

24 zu Abschnitt A.5 
Gleichung (A.14) wird wie folgt ergänzt: 

ccdsRd AfkN α=
NRd darf den Bemessungswert NRd nach DIN 1045-1:2001-07, Gleichung (44) nicht 
überschreiten. 

25 zu Abschnitt A.6.2.1 
Absatz wird wie folgt ergänzt:  
(5)P Für die Begrenzung der Verformungen sind die zulässigen Grenzwerte entsprechend 
DIN 1045-1:2001-07, Abschnitt 11.3.1 zu berücksichtigen. 

26 zu Abschnitt A.7.1.4 
Der Abschnitt gilt nicht für Hohlplatten. 
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Abschnitt (1)P wird wie folgt ergänzt: 
Für die Geometrie der Lasteinleitungsflächen Aload gilt DIN 1045-1:2001-07, 
Abschnitt 10.5.2 (1). Der Rundschnitt ist in einem Abstand von 1,0d analog den Bildern 38 bis 
40 nach DIN 1045-1 zu führen. Die Rundschnitte benachbarter Lasteinleitungsflächen dürfen 
sich nicht überschneiden. 

Der letzte Satz des Abschnitts wird wie folgt ersetzt: 
Die Querkrafttragfähigkeit VRd im Schnitt I-I ist nach Gleichung (A.4a) dieser Technischen 
Regeln zu ermitteln. Dabei ist für bw der Umfang des Rundschnitts u in mm einzusetzen. Die 
Querkraftbewehrung darf für diesen Nachweis nicht berücksichtigt werden. Die 
Querkraftbeanspruchung ist sektorweise auf der Grundlage von Lasteinzugsflächen gemäß 
DAfStb-Heft 525 (zu Abschnitt 10.5.1) zu ermitteln. Die Platten sind im Bereich der Stützen für 
Mindestmomente gemäß DIN 1045-1, Abschnitt 10.5.6 zu bemessen. Unter Einzellasten sind 
60% der Längsbewehrung als Querbewehrung anzuordnen.  

27 zu Abschnitt A.7.1.5 
Dieser Abschnitt enthält keine Grundlagen für die Bemessung einer planmäßigen 
Lasteinleitung. Dieser Abschnitt berücksichtigt ausschließlich die Torsion aus Einhaltung der 
Verträglichkeitsbedingungen. 

28 zu Abschnitt A.7.3.4.3 
Abschnitt (1) und Gleichung (A.17a) entfallen. Die Biegezugfestigkeiten des LAC sind nicht 
anzusetzen. 
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H. Ministerium für den ländlichen Raum, 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Feststellung gemäß § 3 a UVPG
(Vereinfachte Flurbereinigung Bortfeld, Landkreis Peine)

Bek. d. ML v. 18. 6. 2007 — 306.3-611-2350 —

Die GLL Braunschweig hat dem ML die Neugestaltungs-
grundsätze nach § 38 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG)
i. d. F. vom 16. 3. 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch
Artikel 2 Abs. 23 des Gesetzes vom 12. 8. 2005 (BGBl. I
S. 2354), für das vereinfachte Flurbereinigungsverfahren Bort-
feld, Landkreis Peine, vorgelegt. Aus diesen Neugestaltungs-
grundsätzen ist der Wege- und Gewässerplan mit landschafts-
pflegerischem Begleitplan nach § 41 FlurbG zu entwickeln, auf
dessen Grundlage der Ausbau der gemeinschaftlichen und
öffentlichen Anlagen erfolgt.

Auf der Grundlage dieser Neugestaltungsgrundsätze ist
gemäß § 3 a Satz 1 UVPG i. d. F. vom 25. 6. 2005 (BGBl. I
S. 1757, 2797), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 21. 12. 2006 (BGBl. I S. 3316), nach einer allgemeinen
Vorprüfung des Einzelfalles gemäß § 3 c Abs. 1 UVPG festzu-
stellen, ob für das Vorhaben — Bau der gemeinschaftlichen
und öffentlichen Anlagen i. S. des FlurbG — eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung durchzuführen ist.

Diese allgemeine Vorprüfung hat für das vereinfachte Flur-
bereinigungsverfahren Bortfeld ergeben, dass von dem Vor-
haben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu
erwarten sind, die nach § 12 UVPG zu berücksichtigen wären.

Gemäß § 3 a Satz 1 UVPG wird hiermit festgestellt, dass für
das Vorhaben keine Verpflichtung zur Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.

Diese Feststellung ist gemäß § 3 a Satz 3 UVPG nicht selb-
ständig anfechtbar.

— Nds. MBl. Nr. 25/2007 S. 549

Landesbetrieb für Wasserwirtschaft,
Küsten- und Naturschutz

Feststellung gemäß § 6 NUVPG
(Ökologischer Umbau des Wehres Listrup, Emsbüren)

Bek. d. NLWKN v. 18. 6. 2007 
— VI O1-62025-2/881 —

Der Landkreis Emsland, Ordeniederung 1, 49716 Meppen,
hat gemäß § 119 NWG die Plangenehmigung zum ökologi-
schen Umbau des Wehres Listrup in der Ems bei Ems-km
71,900, Gemeinde Emsbüren, beantragt. Um die ökologische
Durchgängigkeit der Ems wiederherzustellen, ist für das Wehr
Listrup der Bau einer rauen Rampe geplant. 

Gemäß § 119 Abs. 2 NWG i. d. F. v. 10. 6. 2004 (Nds. GVBl.
S. 171), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
26. 4. 2007 (Nds. GVBl. S. 144), kann das Vorhaben ohne vor-
herige Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens geneh-
migt werden, wenn es keiner Umweltverträglichkeitsprüfung
bedarf. 

Für das beantragte Vorhaben ist gemäß § 5 i. V. m. Num-
mer 14 der Anlage 1 NUVPG i. d. F. v. 30. 4. 2007 (Nds. GVBl.
S. 179) aufgrund einer allgemeinen Vorprüfung des Einzel-
falles festzustellen, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung
durchzuführen ist.

Die Vorprüfung des Einzelfalles hat ergeben, dass für dieses
Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durch-
zuführen ist. Die Feststellung wird hiermit gemäß § 6 NUVPG
bekannt gemacht.

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.

— Nds. MBl. Nr. 25/2007 S. 549

Staatliches Fischereiamt Bremerhaven

Ausweisung von Muschelkulturbezirken
(Muschelfischereibetrieb Conradi GmbH, 

Krummhörn-Pewsum)

AV d. Staatlichen Fischereiamtes Bremerhaven
v. 15. 6. 2007 — 65438-1 a —

Auf Antrag des Muschelfischereibetriebes Conradi GmbH,
c/o Poppinga & Stomberg, Jannes-Ohling-Straße 8, 26736 Krumm-
hörn-Pewsum, ist aufgrund des § 17 Abs. 2 Nds. FischG vom
1. 2. 1978 (Nds. GVBl. S. 81, 375), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 26. 4. 2007 (Nds. GVBl. S. 144),
die Unterschutzstellung der nachfolgend genannten Fläche
als Miesmuschelkulturfläche genehmigt worden. 

Diese Fläche wird hiermit gemäß § 17 Abs. 3 Nds. FischG
zum Muschelkulturbezirk erklärt.

Mit der Erteilung dieser Genehmigung ist gleichzeitig die
Nutzungsbefugnis nach § 1 Abs. 3 Satz 3 des Bundeswasser-
straßengesetzes durch das Land Niedersachsen übertragen
worden. Eine Befischung darf nur durch den o. g. Fischerei-
betrieb oder seinen Beauftragten erfolgen.

Bezeichnung der Miesmuschelkulturfläche: 
„Bantsbalje“ (K EMS 014) 
Geografische Lage auf der Grundlage von WGS 84:
1. 53° 33,880' N/006° 58,030' E
2. 53° 33,570' N/006° 59,160' E
3. 53° 33,520' N/006° 59,920' E
4. 53° 33,680' N/006° 58,920' E
5. 53° 33,740' N/006° 58,800' E
6. 53° 33,910' N/006° 58,060' E.
Die Größe der Kulturfläche beträgt ca. 29,83 ha. 

Die Unterschutzstellung dieser Kulturfläche beginnt am
15. 6. 2007 und endet am 14. 6. 2012.

Widerrufsvorbehalt:
Diese Genehmigung kann widerrufen werden, wenn Rechts-
mittel aufgrund der gleichzeitig vom Staatlichen Fischereiamt
Bremerhaven zu veranlassenden Bek. als AV innerhalb eines
Monats nach Veröffentlichung im Nds. MBl. eingelegt und als
begründet angesehen werden. 

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage ist beim Ver-
waltungsgericht Oldenburg, Schlossplatz 10, 26122 Oldenburg,
schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

— Nds. MBl. Nr. 25/2007 S. 549

Ausweisung von Muschelkulturbezirken
(Muschelfischereibetrieb Conradi GmbH, 

Krummhörn-Pewsum)

AV d. Staatlichen Fischereiamtes Bremerhaven
v. 15. 6. 2007 — 65438-1 a —

Auf Antrag des Muschelfischereibetriebes Conradi GmbH,
c/o Poppinga & Stomberg, Jannes-Ohling-Straße 8, 26736 Krumm-
hörn-Pewsum, ist aufgrund des § 17 Abs. 2 Nds. FischG vom
1. 2. 1978 (Nds. GVBl. S. 81, 375), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 26. 4. 2007 (Nds. GVBl. S. 144),
die Unterschutzstellung der nachfolgend genannten Fläche
als Miesmuschelkulturfläche genehmigt worden. 

Diese Fläche wird hiermit gemäß § 17 Abs. 3 Nds. FischG
zum Muschelkulturbezirk erklärt.

Mit der Erteilung dieser Genehmigung ist gleichzeitig die
Nutzungsbefugnis nach § 1 Abs. 3 Satz 3 des Bundeswasser-
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straßengesetzes durch das Land Niedersachsen übertragen
worden. Eine Befischung darf nur durch den o. g. Fischerei-
betrieb oder seinen Beauftragten erfolgen.

Bezeichnung der Miesmuschelkulturfläche: 
„Borkum Alter Hafen“ (K EMS 025) 
Geografische Lage auf der Grundlage von WGS 84:
1. 53° 33,590' N/006° 46,057' E
2. 53° 34,170' N/006° 45,850' E
3. 53° 34,165' N/006° 45,615' E
4. 53° 33,960' N/006° 45,800' E
5. 53° 33,660' N/006° 45,720' E.
Die Größe der Kulturfläche beträgt ca. 26,47 ha. 

Die Unterschutzstellung dieser Kulturfläche beginnt am
15. 6. 2007 und endet am 14. 6. 2012.

Widerrufsvorbehalt:
Diese Genehmigung kann widerrufen werden, wenn Rechts-
mittel aufgrund der gleichzeitig vom Staatlichen Fischereiamt
Bremerhaven zu veranlassenden Bek. als AV innerhalb eines
Monats nach Veröffentlichung im Nds. MBl. eingelegt und als
begründet angesehen werden. 

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage ist beim Ver-
waltungsgericht Oldenburg, Schlossplatz 10, 26122 Oldenburg,
schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

— Nds. MBl. Nr. 25/2007 S. 549

Ausweisung von Muschelkulturbezirken
(Muschelfischereibetrieb Conradi GmbH, 

Krummhörn-Pewsum)

AV d. Staatlichen Fischereiamtes Bremerhaven
v. 15. 6. 2007 — 65438-1 a —

Auf Antrag des Muschelfischereibetriebes Conradi GmbH,
c/o Poppinga & Stomberg, Jannes-Ohling-Straße 8, 26736 Krumm-
hörn-Pewsum, ist aufgrund des § 17 Abs. 2 Nds. FischG vom
1. 2. 1978 (Nds. GVBl. S. 81, 375), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 26. 4. 2007 (Nds. GVBl. S. 144),
die Unterschutzstellung der nachfolgend genannten Fläche
als Miesmuschelkulturfläche genehmigt worden. 

Diese Fläche wird hiermit gemäß § 17 Abs. 3 Nds. FischG
zum Muschelkulturbezirk erklärt.

Mit der Erteilung dieser Genehmigung ist gleichzeitig die
Nutzungsbefugnis nach § 1 Abs. 3 Satz 3 des Bundeswasser-
straßengesetzes durch das Land Niedersachsen übertragen
worden. Eine Befischung darf nur durch den o. g. Fischerei-
betrieb oder seinen Beauftragten erfolgen.

Bezeichnung der Miesmuschelkulturfläche: 
„Emshörngat Südseite“ (K EMS 003) 
Geografische Lage auf der Grundlage von WGS 84:
1. 53° 29,900' N/006° 54,065' E
2. 53° 30,200' N/006° 53,770' E
3. 53° 30,270' N/006° 53,000' E
4. 53° 30,200' N/006° 53,000' E
5. 53° 30,120' N/006° 53,375' E
6. 53° 29,900' N/006° 53,790' E.
Die Größe der Kulturfläche beträgt ca. 38,03 ha. 

Die Unterschutzstellung dieser Kulturfläche beginnt am
15. 6. 2007 und endet am 14. 6. 2012.

Widerrufsvorbehalt:
Diese Genehmigung kann widerrufen werden, wenn Rechts-
mittel aufgrund der gleichzeitig vom Staatlichen Fischereiamt

Bremerhaven zu veranlassenden Bek. als AV innerhalb eines
Monats nach Veröffentlichung im Nds. MBl. eingelegt und als
begründet angesehen werden. 

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage ist beim Ver-
waltungsgericht Oldenburg, Schlossplatz 10, 26122 Oldenburg,
schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

— Nds. MBl. Nr. 25/2007 S. 550

Ausweisung von Muschelkulturbezirken
(Muschelfischereibetrieb Conradi GmbH, 

Krummhörn-Pewsum)

AV d. Staatlichen Fischereiamtes Bremerhaven
v. 15. 6. 2007 — 65438-1 a —

Auf Antrag des Muschelfischereibetriebes Conradi GmbH,
c/o Poppinga & Stomberg, Jannes-Ohling-Straße 8, 26736 Krumm-
hörn-Pewsum, ist aufgrund des § 17 Abs. 2 Nds. FischG vom
1. 2. 1978 (Nds. GVBl. S. 81, 375), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 26. 4. 2007 (Nds. GVBl. S. 144),
die Unterschutzstellung der nachfolgend genannten Fläche
als Miesmuschelkulturfläche genehmigt worden. 

Diese Fläche wird hiermit gemäß § 17 Abs. 3 Nds. FischG
zum Muschelkulturbezirk erklärt.

Mit der Erteilung dieser Genehmigung ist gleichzeitig die
Nutzungsbefugnis nach § 1 Abs. 3 Satz 3 des Bundeswasser-
straßengesetzes durch das Land Niedersachsen übertragen
worden. Eine Befischung darf nur durch den o. g. Fischerei-
betrieb oder seinen Beauftragten erfolgen.

Bezeichnung der Miesmuschelkulturfläche: 
„Kopersandpriel“ (K EMS 028) 
Geografische Lage auf der Grundlage von WGS 84:
1. 53° 36,600' N/007° 02,320' E
2. 53° 36,745' N/007° 02,320' E
3. 53° 36,745' N/007° 02,000' E
4. 53° 36,600' N/007° 02,000' E.
Die Größe der Kulturfläche beträgt ca. 9,43 ha. 

Die Unterschutzstellung dieser Kulturfläche beginnt am
15. 6. 2007 und endet am 14. 6. 2012.

Widerrufsvorbehalt:
Diese Genehmigung kann widerrufen werden, wenn Rechts-
mittel aufgrund der gleichzeitig vom Staatlichen Fischreiamt
Bremerhaven zu veranlassenden Bek. als AV innerhalb eines
Monats nach Veröffentlichung im Nds. MBl. eingelegt und als
begründet angesehen werden. 

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage ist beim Ver-
waltungsgericht Oldenburg, Schlossplatz 10, 26122 Oldenburg,
schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

— Nds. MBl. Nr. 25/2007 S. 550

Ausweisung von Muschelkulturbezirken
(Muschelfischereibetrieb Conradi GmbH, 

Krummhörn-Pewsum)

AV d. Staatlichen Fischereiamtes Bremerhaven
v. 15. 6. 2007 — 65438-1 a —

Auf Antrag des Muschelfischereibetriebes Conradi GmbH,
c/o Poppinga & Stomberg, Jannes-Ohling-Straße 8, 26736 Krumm-
hörn-Pewsum, ist aufgrund des § 17 Abs. 2 Nds. FischG vom
1. 2. 1978 (Nds. GVBl. S. 81, 375), zuletzt geändert durch
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Artikel 2 des Gesetzes vom 26. 4. 2007 (Nds. GVBl. S. 144),
die Unterschutzstellung der nachfolgend genannten Fläche
als Miesmuschelkulturfläche genehmigt worden. 

Diese Fläche wird hiermit gemäß § 17 Abs. 3 Nds. FischG
zum Muschelkulturbezirk erklärt.

Mit der Erteilung dieser Genehmigung ist gleichzeitig die
Nutzungsbefugnis nach § 1 Abs. 3 Satz 3 des Bundeswasser-
straßengesetzes durch das Land Niedersachsen übertragen
worden. Eine Befischung darf nur durch den o. g. Fischerei-
betrieb oder seinen Beauftragten erfolgen.

Bezeichnung der Miesmuschelkulturfläche: 
„Leyfahrwasser“ (K EMS 012) 
Geografische Lage auf der Grundlage von WGS 84:
1. 53° 33,330' N/006° 56,850' E
2. 53° 33,270' N/006° 56,690' E
3. 53° 32,860' N/006° 57,260' E
4. 53° 32,900' N/006° 57,410' E.
Die Größe der Kulturfläche beträgt ca. 19,01 ha. 

Die Unterschutzstellung dieser Kulturfläche beginnt am
15. 6. 2007 und endet am 14. 6. 2012.

Widerrufsvorbehalt:
Diese Genehmigung kann widerrufen werden, wenn Rechts-
mittel aufgrund der gleichzeitig vom Staatlichen Fischereiamt
Bremerhaven zu veranlassenden Bek. als AV innerhalb eines
Monats nach Veröffentlichung im Nds. MBl. eingelegt und als
begründet angesehen werden. 

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage ist beim Ver-
waltungsgericht Oldenburg, Schlossplatz 10, 26122 Oldenburg,
schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

— Nds. MBl. Nr. 25/2007 S. 550

Ausweisung von Muschelkulturbezirken
(Muschelfischereibetrieb Conradi GmbH, 

Krummhörn-Pewsum)

AV d. Staatlichen Fischereiamtes Bremerhaven
v. 15. 6. 2007 — 65438-1 a —

Auf Antrag des Muschelfischereibetriebes Conradi GmbH,
c/o Poppinga & Stomberg, Jannes-Ohling-Straße 8, 26736 Krumm-
hörn-Pewsum, ist aufgrund des § 17 Abs. 2 Nds. FischG vom
1. 2. 1978 (Nds. GVBl. S. 81, 375), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 26. 4. 2007 (Nds. GVBl. S. 144),
die Unterschutzstellung der nachfolgend genannten Fläche
als Miesmuschelkulturfläche genehmigt worden. 

Diese Fläche wird hiermit gemäß § 17 Abs. 3 Nds. FischG
zum Muschelkulturbezirk erklärt.

Mit der Erteilung dieser Genehmigung ist gleichzeitig die
Nutzungsbefugnis nach § 1 Abs. 3 Satz 3 des Bundeswasser-
straßengesetzes durch das Land Niedersachsen übertragen
worden. Eine Befischung darf nur durch den o. g. Fischerei-
betrieb oder seinen Beauftragten erfolgen.

Bezeichnung der Miesmuschelkulturfläche: 
„Mittelsand“ (K EMS 026) 
Geografische Lage auf der Grundlage von WGS 84:
1. 53° 37,740' N/007° 01,490' E
2. 53° 37,775' N/007° 01,490' E
3. 53° 37,720' N/007° 00,600' E
4. 53° 37,680' N/007° 00,600' E
5. 53° 37,680' N/007° 01,200' E.
Die Größe der Kulturfläche beträgt ca. 10,45 ha. 

Die Unterschutzstellung dieser Kulturfläche beginnt am
15. 6. 2007 und endet am 14. 6. 2012.

Widerrufsvorbehalt:
Diese Genehmigung kann widerrufen werden, wenn Rechts-
mittel aufgrund der gleichzeitig vom Staatlichen Fischereiamt
Bremerhaven zu veranlassenden Bek. als AV innerhalb eines
Monats nach Veröffentlichung im Nds. MBl. eingelegt und als
begründet angesehen werden. 

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage ist beim Ver-
waltungsgericht Oldenburg, Schlossplatz 10, 26122 Oldenburg,
schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.
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Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig

Genehmigung gemäß § 16 BImSchG; 
Öffentliche Bekanntmachung 

(Harz Guss Zorge GmbH)

Bek. d. GAA Braunschweig v. 15. 6. 2007 
— G/06/040 —

Gemäß § 21 a der 9. BImSchV vom 29. 5. 1992 (BGBl. I
S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
9. 12. 2006 (BGBl. I S. 2819), wird die Entscheidung über den
Antrag auf Genehmigung zur Änderung der Anlage „Eisen-
gießerei mit einer Produktionsleistung von 20 Gussteilen oder
mehr je Tag“ in der Anlage öffentlich bekannt gemacht. Der
vollständige Bescheid und seine Begründung können in der
Zeit

vom 5. 7. 2007 bis zum 18. 7. 2007
in den folgenden Stellen zu den dort angegebenen Zeiten ein-
gesehen werden:
Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig
Dienststelle Bohlweg 38
Zimmer 236
38100 Braunschweig
Einsichtmöglichkeit:
montags bis donnerstags von 7.30 bis 12.30 Uhr,

von 13.00 bis 16.15 Uhr,
freitags und an Tagen vor Feiertagen von 7.30 bis 12.30 Uhr,

von 13.00 bis 15.00 Uhr;
Samtgemeinde Walkenried
Bürgerbüro
Bahnhofstraße 17
37445 Walkenried
Einsichtmöglichkeit:
montags bis freitags von 7.30 bis 12.30 Uhr,
montags, dienstags, donnerstags von 14.00 bis 16.00 Uhr.
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Anlage
I. Tenor
1. Auf ihren Antrag vom 2. 11. 2006 habe ich der Firma
Harz Guss Zorge GmbH, Walkenrieder Straße 32, 37449 Zorge,
gemäß § 16 Abs. 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(BImSchG) i. d. F. vom 26. 9. 2002 (BGBl. I. S. 3830), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. 12. 2006
(BGBl. I S. 3180), in Verbindung mit Ziffer 3.7 der Spalte 1
des Anhangs zur Vierten Verordnung zur Durchführung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (4. BImSchV) i. d. F. vom
14. 3. 1997 (BGBl. I S. 504), zuletzt geändert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 20. 6. 2005 (BGBl. I S. 1687), am 3. 4. 2007
die Genehmigung zur Änderung der folgenden Anlage erteilt:
Eisengießerei mit einer Produktionsleistung von 20 Gussteilen
oder mehr je Tag.
Standort: 37449 Zorge, Walkenrieder Straße 32
Gemarkung: Zorge
Flur: 3
Flurstücke: 178/3, 178/10.
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Die Änderungsgenehmigung umfasst die Errichtung und
den Betrieb eines Langzeit-Heißwindkupolofens mit Neben-
einrichtungen und einer Schmelzleistung von 22 t/h, entspre-
chend 155 000 t/a.

Zur Kupolofenanlage gehören die Wasserkühlung für den
Ofenmantel und die Blasformen (Düsen), die Entschwefelung,
die Gichtgasverwertung und die Filteranlage. 

Die vorhandenen zwei Kaltwind-Kupolöfen werden still-
gelegt und demontiert.
2. Gemäß § 13 BImSchG schließt diese Genehmigung die
nach der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) in der Fas-
sung vom 10. 2. 2003 (Nds. GVBl. S. 89), in der derzeit gelten-
den Fassung, erforderliche Baugenehmigung ein. 
3. Die Kosten des Verfahrens sind vom Antragsteller zu
tragen.
II. Der Bescheid ist mit Auflagen und Nebenbestimmungen
verbunden.
III. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch wäre
schriftlich oder zur Niederschrift beim Staatlichen Gewerbe-
aufsichtsamt Braunschweig, Petzvalstraße 18, 38104 Braun-
schweig, einzulegen.

Feststellung gemäß § 3 a UVPG
(Biogasanlage Voitze)

Bek. d. GAA Braunschweig v. 19. 6. 2007
— G/07/001 —

Herr Norbert Reder, Salzwedeler Straße 1, 38474 Tülau,
OT Voitze, hat mit Schreiben vom 18. 12. 2007 die Erteilung
einer Genehmigung gemäß den §§ 4 und 19 BImSchG i. d. F.
vom 26. 9. 2002 (BGBl. I S. 3830), zuletzt geändert durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 18. 12. 2006 (BGBl. I S. 3180), für die
Errichtung und den Betrieb einer Biogasanlage bei Voitze
beantragt. In der Biogasanlage sollen nachwachsende Roh-
stoffe und Gülle eingesetzt werden. Standort der Anlage ist
in 38474 Voitze, Salzwedeler Straße, Gemarkung Voitze,
Flur 3, Flurstück 59/6.

Das Vorhaben ist in Nummer 1.3.2 der Anlage 1 UVPG
i. d. F. vom 25. 6. 2005 (BGBl. I S. 1757, 2797), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. 12. 2006 (BGBl. I
S. 3316), genannt und in Spalte 2 mit einem „S“ gekennzeich-
net. Damit ist für das Vorhaben gemäß § 3 c Abs. 1  i. V. m.
Anlage 1 UVPG eine standortbezogene Vorprüfung des Einzel-
falles erforderlich. Nach der Vorprüfung der entscheidungs-
erheblichen Daten und Unterlagen wird hiermit für das Vor-
haben „Errichtung und Betrieb einer Biogasanlage am o. g.
Standort“ gemäß § 3 a UVPG festgestellt, dass eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist.

Diese Feststellung ist gemäß § 3 a UVPG nicht selbständig
anfechtbar.
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Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Celle

Feststellung gemäß § 3 a UVPG
(HKB Biogas GmbH & Co. KG, Bröckel)

Bek. d. GAA Celle v. 11. 6. 2007
— CE000009764-07-001-01 Ma —

Die Firma HKB Biogas GmbH & Co. KG, Hauptstraße 73,
29356 Bröckel, hat mit Schreiben vom 22. 1. 2007 die Ertei-
lung einer Genehmigung gemäß den §§ 4 und 19 BImSchG
i. d. F. vom 26. 9. 2002 (BGBl. I S. 3830) in der jeweils gelten-

den Fassung für die Errichtung und den Betrieb einer Ver-
brennungsmotorenanlage zur Erzeugung von Strom für den
Einsatz von Biogas mit einer Feuerungswärmeleistung von
1,734 Megawatt (Biogasanlage) beantragt. 

Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens ist gemäß § 3 c
i. V. m. Nummer 1.3.2 der Anlage 1 UVPG i. d. F. vom 25. 6.
2005 (BGBl. I S. 1757, 2797) in der jeweils geltenden Fassung
durch eine Vorprüfung des Einzelfalles zu ermitteln, ob für
das beantragte Vorhaben die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung erforderlich ist. 

Diese Vorprüfung hat ergeben, dass eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung für das o. g. Verfahren nicht erforderlich ist. 

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung nicht
selbständig anfechtbar ist. 
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Staatliches Gewerbeaufsichtsamt OldenburgStaatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg

Feststellung gemäß § 3 a UVPG
(Hüntelmann Oberflächentechnik GmbH & Co., Werpeloh)

Bek. d. GAA Oldenburg v. 21. 6. 2007
— 07-032-01 Ma/Hut-3.10-1 —

Die Firma Hüntelmann Oberflächentechnik GmbH & Co.,
Große-Kreuz-Straße 9, 49751 Werpeloh, hat beim GAA Ol-
denburg mit Schreiben vom 15. 3. 2007 die Erteilung einer
Genehmigung gemäß den §§ 4 und 10 BImSchG i. d. F. vom
26. 9. 2002 (BGBl. I S. 3830) in der jeweils geltenden Fassung
zur Genehmigung ihrer Anlage zur Oberflächenbehandlung
von Metallen oder Kunststoffen durch ein elektrolytisches oder
chemisches Verfahren mit einem Volumen der Wirkbäder von
180,7 m³ auf dem Betriebsgrundstück in 49751 Werpeloh,
Große-Kreuz-Straße 9 (Gemarkung Werpeloh, Flur 16, Flur-
stück 67/1), beantragt.

Gegenstand des Antrags ist die Errichtung und der Betrieb
einer KTL- und Pulverbeschichtungsanlage.

Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens ist gemäß § 3 c
UVPG vom 25. 6. 2005 (BGBl. I S. 1757, 2797) in der jeweils
geltenden Fassung durch eine allgemeine Vorprüfung des
Einzelfalles zu ermitteln, ob für das beantragte Vorhaben die
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung erforder-
lich ist.

Diese nach den Vorgaben der Anlage 2 UVPG durchge-
führte Vorprüfung des Einzelfalles hat ergeben, dass eine
Umweltverträglichkeitsprüfung für das o. g. Vorhaben nicht
durchgeführt zu werden braucht. 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass diese Feststel-
lung nicht selbständig angefochten werden kann.

— Nds. MBl. Nr. 25/2007 S. 552

Stellenausschreibung

Beim Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim ist zum nächst-
möglichen Zeitpunkt ein Dienstposten des gehobenen Verwaltungs-
dienstes als

Regierungsamtfrau oder Regierungsamtmann
(BesGr. A 11)

vorbehaltlich der Freigabe durch die Job-Börse zu besetzen.
Dem Dienstposten im Dezernat 13 Sachgebiet „Fahrpersonalgesetz/

Bußgeldstelle“ sind folgende Aufgaben zugeordnet:
Leitung des Dezernatsteils „Fahrpersonalrecht“ (derzeit fünf Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter), dem die Aufsicht über die Einhaltung von
EU-Sozialvorschriften im Straßenverkehr obliegt. Hierzu gehört die
Mitwirkung bei der Aufgaben- und Personalplanung sowie die Klä-
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rung von Grundsatzfragen für diesen Aufgabenbereich. Ein Schwer-
punkt ist darüber hinaus die Bearbeitung von Anzeigen und die
Durchführung von Betriebskontrollen nach dem Gesetz über Ord-
nungswidrigkeiten und dem Fahrpersonalrecht bis zum Erlass von
Bußgeldbescheiden. Ferner obliegt der Dienstposteninhaberin oder
dem Dienstposteninhaber die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten
aus anderen Rechtsgebieten z. B. bei Verstößen gegen das Arbeitszeit-
gesetz. In Einspruchsverfahren ist das Amt vor Gericht und Staats-
anwaltschaft zu vertreten. Fahrpersonal oder Unternehmerinnen und
Unternehmer im Güter- und Personenbeförderungsverkehr sind zu
beraten und zu schulen.

Gesucht werden Bewerberinnen und Bewerber des gehobenen allge-
meinen Verwaltungsdienstes oder vergleichbare Beschäftigte. Sie soll-
ten über umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der
Rechtanwendung sowie in der Führung und Leitung von Organi-
sationseinheiten verfügen, vorteilhaft wären Kenntnisse in der An-
wendung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten. Wesentliche Vor-
raussetzung für die mit den Dienstposten verbundenen Tätigkeiten ist
die Befähigung zur selbständigen und verantwortungsbewussten Erle-
digung der Aufgaben. Erwartet werden ein hohes Maß an Führungs-

und Sozialkompetenz, insbesondere Kommunikations-, Kontakt- und
Teamfähigkeit. Es wird die Eigeninitiative erwartet, bestehende Qua-
litätsstandards i. S. einer modernen Verwaltung und Beratung zu ge-
stalten und weiterzuentwickeln

Der Dienstposten ist grundsätzlich teilzeitgeignet, wobei die Bereit-
schaft vorausgesetzt wird, bei Vorliegen dienstlicher Erfordernisse
vorübergehend auch ganztags zu arbeiten.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung und Befähigung be-
vorzugt berücksichtigt. 

Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an unbefristet be-
schäftigte Bedienstete des Landes Niedersachsen.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sowie einer Einver-
ständniserklärung zur Einsichtnahme in die Personalakten werden
innerhalb von zwei Wochen nach Veröffentlichung erbeten an das
Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim, Abteilung Verwaltung,
Goslarsche Straße 3, 31134 Hildesheim. Für Rückfragen steht Ihnen
Frau Schneider-Ajroud, Tel. 05121 163-173, zur Verfügung.
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Neuerscheinung

März, Niedersächsische Gesetze, Loseblatt-Textsammlung
sowie Fundstellen- und Änderungsnachweis des geltenden
Landesrechts 1. 1. 1806 bis 1. 3. 2007. 78. Ergänzungs-
lieferung, Stand: März 2007, rd. 690 Seiten, 24,50 EUR,
ISBN 978-3-406-55458-2. Gesamtwerk: rd. 3 730 Seiten, im
Ordner, 50,— EUR, ISBN 978-3-406-44548-4. Verlag C. H. Beck,
Postfach 40 03 40, 80703 München, im Internet www.beck.de.

Die 78. Ergänzungslieferung bringt den Textteil der Sammlung auf
den Stand vom 1. 3. 2007.

Neu gefasst wurden die NGO, die NLO, das NKAG, das NPersVG
und das NHG.

Neu aufgenommen wurde das NUIG.
Bereits berücksichtigt sind die Änderungen des NSchG und der

Verordnung über die Weiterbildung in Gesundheitsfachberufen; zur
Handhabung der hiervon zum Teil weitergeltenden Vorschriften gibt
das Geleitwort praktische Hinweise.

Bereits enthalten sind auch die nach dem Stichtag in Kraft tretenden
Änderungen des NUVPG und der AllGO.

Im Übrigen ist durch die Ergänzungslieferung eine Fülle weiterer
Änderungen des niedersächsischen Rechts in die Sammlung einge-
arbeitet worden.
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